
Vortrag

anlässlich der

Jahreshauptversammlung 2017

in Hamburg

Philipp Ruge





Start mit einer peinlichen Panne

Berlin W, 23. Oktober 1900

Reichs-Postamt I. Abtheilung

Die Anlage des Berichts aus Kamerun vom 20. August enthält

die Bestimmungen für den Paket-Nachnahmedienst im Ver-

kehre mit Deutsch-Südwestafrika; die Anlagen der beiden

Verfügungen vom 16. Juni, I.23832, nach Windhuk und

Kamerun (i.a. Nachnahme Südwestafrika) sind also bei der

Absendung von der Geheimen Kanzlei verwechselt worden.…

Eigentlich sollte der Nachnahmedienst in allen afrikani-

schen Kolonien zur gleichen Zeit aufgenommen wer-

den. Dazu kam es aber nicht, wie eine Akte verrät:



… Bevor mit der Einrichtung des Paket-Nachnahmedienstes

mit Kamerun vorgegangen wird, soll der Eingang des Briefes aus

Windhuk mit den für Kamerun in Aussicht genommenen „be-

sonderen Bestimmungen“ abgewartet werden. Voraussichtlich

wird dann der Paket-Nachnahmedienst mit Kamerun und

Deutsch-Südwestafrika an einem Tage begonnen werden können.

1.Vorzuzeigen der Geheimen Kanzlei, um Verwechselungen der

Anlagen bei der Absendung in Zukunft zu vermeiden.

2.Wiedervorzulegen nach 6 Wochen.

Nachdem der Nachnahmedienst in Deutsch-Ostafrika 

und Togo schon seit dem 10. Dezember 1900 in Be-

trieb war, ging es am 29. Januar 1901 dann schließlich 

auch in Kamerun und Deutsch-Südwestafrika los. 



Duala 29. Jan. 1901

Victoria 29. Jan. 1901

Kribi 29. Jan. 1901

Buea 29. Jan. 1901

Rio del Rey 1. Jan. 1903

Edea 1. Okt. 1903

Kampo 1. Juni 1906

Jaunde 27. Febr. 1907

Bibundi 19. März 1908 (bis 30. Nov.1912)

Jabassi 15. Jan. 1911

Abong-Mbang 22. Juni 1912

Ukoko 10. März 1914

Teilnehmende Postanstalten



⚫ Franko wie für ein Paket ohne Nachnahme.

⚫ Gebühr für jede (angefangene) Mark des Nach-

nahmebetrages 1 Pfennig, aufgerundet auf eine

durch 5 teilbare Summe, Mindestgebühr 20 Pfennig.

Diese Gebühr wird auf der Paketkarte in Freimarken

verrechnet und bleibt auch bei Nichteinlösung des

Paketes vereinnahmt.

Pakete

im Verkehr mit Deutschland.

Meistbetrag 800 Mark.

Zugelassene Sendungen und Tarife



Eingeschriebene Briefsendungen

im Verkehr mit Deutschland.

Meistbetrag 800 Mark.

⚫ Franko wie für eine gleichartige Sendung ohne

Nachnahme.

⚫ Einziehungsgebühr 10 Pfennig, die vom Nach-

nahmebetrag einbehalten und auf dem Postabliefer-

ungsschein in Freimarken verrechnet wird.

⚫ Postanweisungsgebühr, die vom eingezogenen

Nachnahmebetrag einbehalten und auf der Nach-

nahmepostanweisung in Freimarken verrechnet wird.



Eingeschriebene Briefsendungen

im Verkehr mit dem Ausland.

Meistbetrag länderspezifisch.

⚫ Franko wie für eine gleichartige Sendung ohne

Nachnahme.

⚫ Einziehungsgebühr 10 Pfennig (bzw. entsprechen-

der Betrag in der Landeswährung), die vom Nach-

nahmebetrag einbehalten und auf dem Postabliefer-

ungsschein in Freimarken verrechnet wird.

⚫ Postanweisungsgebühr, die vom eingezogenen

Nachnahmebetrag einbehalten und auf der Nach-

nahmepostanweisung in Freimarken verrechnet wird.



Pakete und eingeschriebene Briefsendungen

innerhalb Kameruns.

Meistbetrag 800 Mark.

⚫ Franko wie für gleichartige Sendung ohne Nach-

nahme.

⚫ Vorzeigegebühr 10 Pfennig, die vom Absender zu

entrichten ist und auf der Biefsendung bezieh-

ungsweise der Paketkarte in Freimarken verrechnet

wird.

Diese Gebühr bleibt auch bei Nichteinlösung der

Nachnahme vereinnahmt.

⚫ Postanweisungsgebühr, die vom eingezogenen

Nachnahmebetrag einbehalten und auf der Nach-

nahmepostanweisung in Freimarken verrechnet wird.



Neue Regeln ab 1.10.1907

Äußerlich wurde dies an den neuen dreieckigen und 

orangefarbenen Nachnahmeaufklebern (neues 

Formular A21) sichtbar:



Diese wurden bereits von der Grenzausgangspost-

anstalt ausgefüllt. Am Bestimmungsort wurde nur 

noch die Eingangsbuchungsnummer vermerkt.

Intern wurden für 

den Paketverkehr 

besondere Nach-

nahmepostanwei-

sungen für das 

Ausland (Formular 

A 24c) eingeführt.



In Kamerun eingegangene

Nachnahmesendungen

Erhalten geblieben sind anscheinend nur 

Nachnahmepaketkarten, von denen einige wenige 

aus den Anfangsjahren und eine größere Anzahl aus 

dem Jahr 1913 stammen.

Außerdem sind etliche Postablieferungsscheine für 

Nachnahmebriefe aus den Jahren 1912 und 1913 

erhalten geblieben.



Paketkarte für ein Nachnahmepaket an einen ein-

geborenen Kaufmann mit dem blauen Nachnahme-

zettel in der zweisprachigen Ausführung für den 

internationalen Verkehr. Aufgabe- BERLIN 1.3.02 

Auf dem Zettel die Eingangsbuchungsnummer „62“.



Rückseitig der Ankunft- DUALA 5.4.02

In dem Feld links oben ist die Lagernummer „139“ 

des Paketes vermerkt.



Das Blaustift-Datum 1/10 weist auf 

den Ablauf der Lagerfrist hin.

Der rückseitige Stempel weist auf die 

Absendererklärung zur sofortigen 

Rücksendung nach Fristablauf hin.

Ankunft-

DUALA 

1.9.13.

Das Paket wurde noch vor Fristablauf eingelöst.



Ankunft-

DUALA 

1.9.13

Gestempelte Absendererklärung: „wenn 

unbestellbar, nach 4 Wochen zurück“.

Das Blaustift-Datum 1/10 weist auf den 

Ablauf der Lagerfrist hin.

Vor Postschluss nach Ab-

lauf der Lagerfrist einge-

löst. Daher 2 Mark Lager-

gebühr. Entwertungs-

DUALA 11.10.13.



Ankunft-

 DUALA 

18.12.12.

Keine Absenderverfügung. 

Stempel und Vermerk „Unbe-

stellbar gemeldet … 21/1“.

Einlösungsvermerk „Selbst 

… 29/1“. Keine Lagerbühr, 

weil diese erst ab Ablauf der 

Erledigungsfrist fällig wurde.

Ablauftermin „20/4“ der 3-monatigen Erledi-

gungsfrist des Unbestellbarkeitsverfahrens.



Ankunft-

DUALA 

1.9.13

Der rückseitige Stempel weist auf die 

Absendererklärung zur sofortigen 

Rücksendung nach Fristablauf hin.

Das Blaustift-Datum 1/10 weist auf 

den Ablauf der Lagerfrist hin.

Vor Postschluss nach Ab-

lauf der Lagerfrist einge-

löst. Daher 2 Mark Lager-

gebühr. Entwertungs-

DUALA 11.10.13.



Postablieferungsschein C.63.IIa. für einen 

Nachnahme-Einschreibbrief aus Deutschland.

Ankunft- KRIBI 

1.12.12

Einlösungsvermerk „xxx 9/12“

10 Pfennig Ein-

ziehungsgebühr. 

 KRIBI 2.12.12.



Postablieferungsschein C.63.IIa. 

für einen Nachnahme-

Einschreibbrief aus Deutschland.

Ankunft-

DUALA 30.7.13

Einlösungsver-

merk „xxx 1/8“

10 Pfennig Ein-

ziehungsgebühr.

 DUALA b 

1.8.13.



Postablieferungsschein C.63.IIa. 

für einen Nachnahme-

Einschreibbrief aus Deutschland.

Ankunft-

DUALA 

29.8.13

Einlösungsver-

merk „xxx 1/9“

10 Pfennig Einziehungsgebühr. Entwer-

tet mit Formular- „Duala (Kamerun)“.



Postablieferungsschein C.61 zu 

8.IIa. für einen Nachnahme-

Wertbrief aus Deutschland.

10 Pfennig Einziehungsge-

bühr.  JABASSI 1.5.12

Einlösungsvermerk „xxx 1.V.12“

Ankunft- JABASSI 1.5.12



10 Pfennig 

Einziehungsgebühr.

 DUALA b 14.8.13

Sammel-Postablie-

ferungsschein 

C.61a.IIa. für zwei 

Einschreibbriefe, 

einer davon mit 

Nachnahme.

Einlösungsvermerk 

„xxx 14/8“.



In Kamerun aufgegebene

Nachnahmesendungen

Im Gegensatz zu ankommenden Nachnahmepaketen 

sind in Kamerun aufgegebene Nachnahmesendungen 

sehr dünn gesät.

Da die besonderen Bestimmungen anscheinend vielen 

Kunden und Postbediensteten (?) nicht geläufig waren, 

sind manche dieser Belege zu hoch frankiert:

Anstatt bei Nachnahmebriefen nach Deutschland und 

Nachnahmesendungen innerhalb Kameruns die 

Vorzeigegebühr von 10 Pfennig aufzukleben, wurde 

die Nachnahmegebühr für Pakete nach Deutschland 

angewendet.



Nachnahmebrief über 14 Mark nach Deutschland 

mit Aufgabe- BUEA 17.9.13.

Fälschlich mit Nachnahmegebühr wie für ein Paket: 

1 Pfennig je angefangener Mark = 14 Pfennig, 

aufgerundet auf die Mindestgebühr 20 Pfennig.

Nach Tarif reichten 

20 Pfennig für die 

zweite Gewichts-

stufe und 20 Pfennig 

Einschreibgebühr.



Nachnahmepaketkarte über 24 Mark 

nach Akonolinga mit Aufgabe-

DUALA 9.8.13.

Frankiert mit 50 Pfennig für ein 

Inlandspaket bis 5 kg und 10 

Pfennig Vorzeigegebühr.

Ankunft- JAUNDE 23.8.13, wo die 

Nachnahme eingelöst werden 

musste, weil Akonolinga nicht am 

Nachnahmedienst teilnahm.

Rechts unten ist mit 3,70 die Ge-

bühr für die Trägerbeförderung von 

Duala nach Akonolinga vermerkt.



Nachnahmepaketkarte über 16 Mark 

nach Jaunde mit Aufgabe- DUALA 

14.8.13.

Frankiert mit 50 Pfennig für ein

Inlandspaket bis 5 kg.

Ankunft- JAUNDE 23.8.13.

Fälschlich mit Nachnahmegebühr 

wie für ein Paket nach Deutschland: 

1 Pfennig je angefangener Mark = 

16 Pfennig, aufgerundet auf die

Mindestgebühr 20 Pfennig.



Zahlungsunfähige Empfänger

In Kamerun wurde die Möglichkeit, Waren in

Deutschland gegen Nachnahme zu bestellen, 

ausgiebig genutzt.

Was es in den Stores an Konsum- und Luxusgütern 

nicht gab, konnte nun ohne Kredit oder Vorrausrech-

nung ganz praktisch in Deutschland bestellt werden.

Das haben auch die schlauen, aber oft leichtfertigen  

Eingeborenen schnell herausgefunden.

Dabei wurde der Bogen der finanziellen Leistungs-

fähigkeit oft überspannt, so dass viele Pakete nur 

verspätet oder gar nicht eingelöst wurden.



Das Unbestellbarkeitsverfahren

Hatte der Absender nicht die sofortige Rücksendung 

vorausverfügt, trat nach der ersten Vorzeigung eine 

Lagerfrist von 2 Monaten in Kraft, die ab 1 Juli 1911 

auf 1 Monat verkürzt wurde.

Nachnahmebriefe wurden nach Ablauf dieser Frist 

ohne weiteres zurückgesandt.

Für Nachnahmepakete wurde hingegen das 

Unbestellbarkeitsverfahren in Gang gesetzt, und eine 

Unbestellbarkeitsmeldung Formular C.121 an das 

Aufgabepostamt zur Vorlage an den Absender 

geschickt. 



Umschlag für eine Unbestellbarkeitsmeldung

nach Berlin. Aufgabe- VICTORIA 17.4.01.

Rückseitig das Dienstsiegel der PAg Victoria



Der Absender musste innerhalb von 7 Tagen eine von 

5 vorgegebenen Erklärungen abgeben:

1) Nochmalige Bestellung an den ursprünglichen 

Empfänger.

2) Nochmalige Bestellung an den ursprünglichen 

Empfänger, bei Misserfolg Bestellung an eine 

andere Person.

3) Bestellung an eine andere Person, bei Misserfolg 

Bestellung an eine dritte Person.

4) Rücksendung des Paketes.

5) Preisgabe des Paketes.



Ursprünglich wurden für 

die Meldung Formulare 

verwendet, die in nor-

malen Briefumschlägen 

als Postsache versandt 

wurden.

Später standen Faltbrief-

formulare (C.121.(IIa.)) 

zur Verfügung, die auf 

der Rückseite zwei 

Adressvordrucke mit 

dem Vermerk „Post-

sache“ aufweisen.



Adressvordruck 

für die Unbe-

stellbarkeits-

meldung.

Aufgabe-

DUALA 20.8.13

Adressvordruck 

für die erledigte 

Unbestellbar-

keitsmeldung.

Aufgabe-

BERLIN 8.10.13



Für die Zustellung der Unbestellbarkeitsmeldung

wurden vom Absender 20 Pfennig Porto erhoben.

Reagierte der Absender nicht oder verweigerte er die 

Zahlung der Gebühr, wurde das Paket ohne weiteres 

zurückgesandt.

Für Änderung oder Streichung des Nachnahme-

betrages wurde eine besondere Gebühr von 30 

Pfennig erhoben.

In den Fällen 1) bis 3) tritt nach der ersten Vorzeigung 

eine erneute Lagerfrist von 2 Monaten in Kraft.

Bis zur Rücksendung konnten so bis zu 6 Monate 

vergehen.

Auch bei sofortiger Rücksendung konnten Nach-

nahmepakete und Nachnahmebriefe noch bis zum 

Postschluss eingelöst werden.



Postsache mit Postamtssiegel und 

Aufgabe- DUALA 27.3.06

Auf eine Nachfrage nach dem 

Verbleib eines Nachnahmepake-

tes antwortet das Postamt Duala:

Auf Ihre w. Anfrage vom 19.II.06

betr. des Pakets an Yondo vom 4.8.05

wird Ihnen hierdurch mitgeteilt, daß die

Sendung bis heute nicht eingelöst ist, &

nunmehr an Sie zurückgesandt wird.



ENDE

Mit diesem Vortrag habe ich das Thema nur 

oberflächlich ankratzen können.

Eine detaillierte Bearbeitung bleibt einem Artikel in 

den Berichten vorbehalten.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.


